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Folgendes Schreiben des B- Schlnep, Exrepre-
ssntant aus dem Cant. Soloihurn, wird verlesen:

»B. Gesetzgeber! Der ine Artikel des zu Lunesille
gbgeschlosseoen Friedenstraktats garantirt Helvetic» seine

Unabhängigkeit, und dem Volk die Freyheit, sich eine

Verfassung zu geben, die es angemessen findet; zwey

unschätzbare Vortheile, die, wann sie weise benvzt wer.
den, dem helvetischen Volk in wcnigeu Iahren seine aus-

gestandenen Leiden vergessen macheu würden. — Welches

mag nun jene Staarsverfassung seyn, die das helrctische

Volk, das heißt, der sehende, vernünftige, redliche

Theil allgemein wünscht? Ganz gewiß und unwidcr-
sprcchlich diejenige, die unS und unsern Kindern eine

ungestörte gerechte Frevheil und Gleichheit der Rechte zu-

sichert; zur Erreichung dieses Hauptzwecks aber kann

keine ankere Grundlage angenommen werben, als das

Princip der Einheit mit einer repräsentativen Regierung;
jede andere Basis ist Füiterwerk und würde über kurz

oder lange das helvetische Volk wieder in Abhängigkeit
von äusscrn Mächten und in Schweren seiner Regenten
führen. Lasset, B- G., den Srädte-Pvbel winseln und

rastn. DaS Volk ist ssw Euch und verdankt Euch, daß

Ihr lurch Euer neuerliches kraftvolles, kluges und wär-
dch,es Beilagen seine Freyheit gerettet habet; bleibet

ferner standhaft nud emig; Ihr werdet jede Intrigue,
jedeS Machwerk der Uebelgesiunlen und der Elenden in
seiner Geburt zertrümmern; nur sty es Euch tief ringe-
prägt, daß bev Einführung der neue» Verfassung das

Wohl des Volkes tugendhaften und würdigen Beamten
anvertraut und kein Unterschied bey den Wahlen zwischen

Stadt und Landbürgern beobachtet werde. Ich bin

übrigens versichert, B. Gesetzgeber! daß neun Zchn-
theile von den Einwohnern des Cantons Sololhurn mit
Herz und Haud diesen Euer» Gesinnungen sich zu. unter-
zieh?» bereit sschen. "

Folgende Botschaft wird verleim - und an die Finanz-
Commißivu ge.viestn:

Bürger Eesttzaebcr! Die Klagen über den Versall der

Waldung?!! und den daraus entstehenden Holzmangcl
' werden immer 'allgemeiner, und es wird immer dringen-
der, Verordnungen über l ic Fvrstpolizey herauszugeben.

Da aber eine gründliche und umfassende Arbeit über die-

ssn Gegenstand weitläufige Untersuchungen erfodert, und
also nicht in kurzer Zeit zu Stande kommen kann, so

glaubt Sie der Vollz. Rath gegcmvärtig nur auf einen

der grossen Mißbrauche In .der Benutzung, der Waldun-
gen. aufmerksam machen, und Sie einladen zu müssen,

demselben, so bald möglich abzuhelfen, nemstch dem

Weidgang in den Wäldern. Es wäre überflüßig Ihnen
vorzustellen, welcher Schaden dadurch den Wälder» ver-
urfachct wird da es auffallen muß, daß dadurch nicht
nur viele größere Stämme zu Gründe gerichtet werde»,
fondern auch der Aufwachs, besonders des Lanbhbizcs,
beynahe unmöglich gemacht wird. In einige» Cantvncn
sinb die schädlichen Folgen dieses Weidgangs schon längst

gefühlt und derselbe adgcschäst worden; in vielen Gegen«

den aber hat das Privacinteresse der Weidrcchkàsitzec
bisher die Aufhebung desselben verhindert. Sie Bürger
Gesetzgeber habe» durch das Gesetz vom 4. April 1800

bereits das Weidrecht auf angebautem eigenthümlichem

Land als lvskäuflich erklärt, da Sie den nachlheiügeu

Einfluß, welchen dasselbe auf den Lanbbauhat, ancr-
kannten. Allein sowohl dieses Gesetz als das nachhcrige

vom -6. Herbstm bezieht sich bloß aufdas zum Ackerbau

oder Heuwachs angepflanzte Land. Deßwegen ladet Sie
der Vollz. Rath ein, dieß Gesetz mit d^n nöthigen Mo«

difikatioucn auf die Waldungen auszudehnen und unter

Vorbehalt der abfällig zu gebende» Entschädigungen«

den Weidgang in Wälder» für alles Vieh unter ange-

mcssener Strasse zu verbieten.

(Die Forts, folgt.)

National-Schatzkamm er.
Weisung der Comllìissariender Rationalschaz-

kammer, welchen laut Artikel 41. und cos
des Beschlusses vom ic>. Horn. 1801, die

Ausführung des Art. i o. des Gesetzes vom

is. Dezember 18c>o, und die Organisation
der durch obigen Artikel verordneten
Stempel-Gebühr aufgetragen ist:

Ta rvkeu - u nd Karten-Spiel.
§. 1. Der Stempel soll auf die verschiedenen Arten

von Karten aufgedrukt werden, wie felgt:
u. Bey den französischen Karten auf das S ch ü P-

pen-Aß.
b. Bey den deutschen, ant den S ch elle n - A ch t c r.

c. Bev den Taroken, aufden T o d.

§. 2. Alle Partikularen Kai fleutc und Korrenfabri-

kanten sollen unmittelbar nach der Bekanntmachmig ge<

genwärtiger Weisung, alle cbcn benannten KarM!»

sorgfältig eingepackt und mit einer Note über die erwm? >

ten mtgeschtkttn Karten begleitet < dem Einnehmer ihres

Distrlk?s zustellen, welcher dieselben sogleich -durch de»

Ober - Eumkhmerau das Stcmpelam! cinscndem wirk-'
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DieftS wird dieselben unverzüglich dem Ober, Einnch.
mer gestempelt Müssenden, um dem Eigenthümer gegen

Erlegung der durch das Gesetz bestimmten Gebühr von

7 Rappen für jede Spiel - Kurte, und i Btz. 5 Rp. für
jede Tarok-Karte durch den Distrikts, Einnehmer wie-
der zugestellt zu werden.

§. Die Karccnfabrikanten sollen dem Stcmpelamte
ebenfalls durch den Einnehmer ihres Distrikts; die für
die drey oben benannten Karten bestimmten Papier - Bo.
gen vor der Fabrikation oder auch erst nach dem ersten

Abdrucke übersenden, ste werden fie unverzüglich durch
den gleichen Einnehmer gestempelt und gegen Bezahlung
der Elempclgebühr zurük erhalten.

H. 4. Die Kartcnsabrikantcn welche Karten im Aus.
land verkaufen, können ste ungestempelt versenden, jedoch

mit Beobachtung folgender Vorschriften:
3. Sie sollen vorläufig dem Einnehmer ihres Distrikts

alle Versendungen die ste in dieser Absteht zu machen

gedenken und dabey die Kisten oder Ballen ihre Zci-
chcn und Nummern, ihr Gewicht, ihren Inhellt und

ihre Bestimmung, auch den Spcdilor oder Coimßionär
an den solche in Helveticn adrcßirt werden, genau und
bestimmt anzeigen.

b>. Der Distrikts - Einnehmer soll von diesen Anzei.

gen eine Note nehmen, und für jede Anzeige eine» auf
Stcmpclpapier geschriebenen Einschreibschein gegen die

Erlegung des Betrags des Stempclpapiers und einer

ihm bleibenden Taxe von Btz. 2. abgeben.

c. Diese Emschreib - Scheine sollen die.betreffenden
Kisten oder Ballen bis an die Grenzen des helvetischen

Gebiets begleiten den Zollämtern, die sich auf ben We,

gen befinden, vorgewiesen, und den Zoll - oder Kauf-
Haus. Aemtern auf der Grenze zugestellt wèrden, welche

nuten an diesen Einschre-b - Scheinen die Ausfuhr der

darin» angezeigten Collis bescheinigen, und die Scheine
selbst am Ende jedes Monats den betreffenden Einnch-
mern zurittst »den werden.

cZ. Diese Karten. Versendungen ins Ausland können

in Hàlie» nirgendwo ais m den Kaufhäusern oder m
andern sur die Transttwaaren bestimmten Niederlags.
örlern abgelegt werden.

e. Bev Ermanglung dieser Zurüksendmig und der

Beobachtung der in diesem §. vorgeschriebenen Formal!,
tälcn von Seilen dcr Kartenmbrikàntcn soll stch der Di>
strittst Einnehmer, die durch den 4°tcn Artikel des Be-
schluff.s vorgeschriebene Geldbuße von dem oderdcnjcni-
gen, welche werden gesteh!! haben bezahlen lass-».

§. 5. Alle Kartenspiele, weiche zehen Tage nach der Be,

kanntmachung gegenwärtiger Weisung, bey Partikularen
oder Kaufleuten ohne Stempel angetroffen würden, sal-
len als aus dem Ausland kommend, angesehen, und
folglich konfiszirt, und der Besitzer derselben in die im
Art. 2. §. L. des Gesetzes vom 5 ten Ienuer fesigestzte
Geldbuße von Fr. 100 verfällt werden.

§. Gegenwärtige Weisung soll verkündet und ange-
schlagen werden, und alle öffentliche Beamten und Haupt-
sächlich die Einnehmer sollen beauftragt seyn, über die

Vollziehung derselbe» zu wachen.

Bern, den 2;. Merz 1801.
Die Commissarien der National - Schatz. Kammer/

Schw aller, Nägeli, Gex - Oboußicr.

Weisung der Commtssarieu der Nationalschaz-
katnmer, welchen laut Artikel 41 und 10,-
des Beschlusses vom -o. Hornunq 1801
die Ausführung des Art. des Gesetzes
vom i sten December itzoo und die Orga-
nisation der durch obigen Ar-ikel verord-
ueten Stempelgebühr aufgetragen ist.

Ste m pcldcr Journale, Z e i t u n g e n W 0«

ch e n - u n d B e r i ch t. B l ä t t c r, An k ü n»

digungen, A n sch l a g z et c l zc.

Art. l. In folg des loten § des Gesetzes vom -Sen'
December 1800, beträgt diese Strmpeigebühr sue Jour»
»ale, Zeitungen, Wochen-und Bericht. Blätter für"
jeden halben Bogen zum Beyspiele: in 4to zu 4 Sc,-
ten, in 8vo zu 8 Seiten, oder von kleinerem Format,
i Rappen.

Für jeden ganzen Bogen zum Bevststelc: in Folio '

von 4 Seiten, in 4W von 8 Seiten und in andern For-
Maien. -Rv.

Für jede Ankündigung, Anzeige,.Bericht- und An-
schlagzedel, von welchem Format und Größe sie immer
seyn mögen jedes Stück z Rp.

Art. 2. Die Herausgeber dieser verschiedenen Genen-
stände, können die zu ihren verschiedene» Drucksachen'

von ihnen bestimmte Menge Papiers zum Voraus stem. '

peln lassen.

Sie sollen ben dem Distrikts-Ewnehmer einen Stem--
pel - Schein, für so und so viel halbe ode? ganze Bogen'
Papier, zu diesem oder jenem Preise nehmen.

Sie werden ihm', die aus dem Stempel - Schein zu
'

qnitlircnde Stempel. Gebühr entrichte'» und ihr betreff
fendes Papier dem Distrikts-Stallhalter zustellen der

dasselbe nach Inhalt des ihm eingehändigten quiNttte»''
j Stempel. Schcms wird stempeln lassen ;



— l

Diese Stempel-Scheme sollen in der Ordnung wie
fie abgegeben werden, »nmcrirt und datirt werden.

Art. Der Distrikts-Einnehmer soll eine ausführ-
liche und namentliche Rechnung, sowohl über die abge.

gebenen Stempel-Scheine, als über die bezogenen Stem-
pel - Gebühren führen.

Er soll auch die einen und die ander», umständlich

und ausführlich in seine dem Ober, Einnehmer adzulc-

gcndc Monat-Rechnung dringen.
Art. 4. Die Distrikts-Statthaltcr sollen genaue Sorge

tragen, daß nur die im Stempel. Scheine angezeigte

Anzahl Bogen und halbe Bogen, für die in den Stempel-
Schemen angezeigten Preise gestempelt werden.

Sie werden den ersten ober zweyten Tag jeden Monats
dem Ober - Einnehmer, die ihnen im vorigen Monate
zugestellte Stempel-Scheine nebst.einem Vetjcichmß
ihrer Nummer und ihres Betrags einsenden.

Art. Ein jeder Bürger, welcher geschriebene An-
kmidigungen oder Slnschlagzedcl nach gehöriger Bewilli-
gang wollte pudliztren oder öffentlich anschlagen lasse»,

soll die gleichen oben vorgeschriebenen Formalitäten beob-

achten, ober gewöhnliches Stempc.'papier dazu ge.

brauchen.
Art. o. In dem Hauptorte der Republik allein, sol-

lpndw Stempel-Scheine beym Ober - Einnehmer abge-

geben und das betreffende Papier im Stempesamte ge-

stempelt werden.

Der Oder. Einnehmer wird ein ausführliches Ver-
zeichnet; über diese Stempel-Scheine seiner dem Schatz-
omtì zu stellenden Monat - Rechnung beyfügen.

Art, 7. Gegenwärtige Weisung soll allen helvetischen

Buchdruckern und Herausgebern von Journalen, Zei«

taugen, Wochen, und Bericht-Blättern?c. durch Zu-
thunder Ober-Einnehmer, wclck-cn hicmit vorzüglich
aufgetragen wird, über derselben Vollziehung zu wachen,
amtlich mitgetheilt, und in alle öffentliche Blätter von
Helvelien eingerükt werden.

Bern, den 2;. Merz 1801.

Die Commiffarien der National - Schatz « Kammer,

Schwaller, Näg eli,Gex-Obouißicr.

Kleine Schriften.
Friedrich Meisners Alpenreise mit sei-

nen Zöglingen. Für die Jugend de-

schrieben, 8. Bern b. ^Em. Haller.
iZoi.S. 212 (Mit Titclkupser und Vignette von

Kunkèr und mit einem ausgemalten Prospecte des

obern Gletschers im Gnndclwald und des Wct«

terhorns.
Es war ein glücklicher Gedanke des Vf., nach

dem Vorbilde so vieler neuerlicher für Kinder bearbei.

tctcr Reise- und Länderbeschrcibungcn, nun auch die

merkwürdigsten und interessantsten Gegenden berSchweiz

zum Gegenstände cincS lehrreichen Lesebuches für die

Jugend zu wählen. Er hat dieß in vorliegendem Werk-

gen auf eine so beyfallwerlhe Weise gethan, daß wir
nicht zweifeln, es werde ihm die Aufmunterung nicht

ausbleiben, deren er bedarf, um die Fortsetzung der

hier eröffneten Sammlung zu liefern.
Das gegenwärtige Bändchen enthält die Beschreibung

der im abgewichenen Sommer von dem Vf. (der einem

Erzichungslnstitule in Bern vorsteht) mit seinen Zög-

linge» nach dem ehmaligen Bernerschen Oder«
lande vorgenommenen Reise, die über Thun nach

Lauterbrunn, über die Wengcnalp nach Grindelwald,
von da über die Scheideck ins Haslithal und über Brienj
zurück gicng. Auf dem Durchsteige durch diese, an den

erhabensten NatursHönheitcn so reichen Gegenden, ist

keine vorkommende Gelegenheit nnbenuzt gelassen worden,

um nützliche Kenntnisse und Begriffe der Jugend mit«

zutheilen... Folgendes keineswegs vollständiges Verzcich-

niß der in dem Büchlein mehr und minder ausführlich
behandelten Gegenstände, mag davon zeugen: Torf.
Höhe der Berge. Nutzen der Seen. Schneeberge.

Gletscher. Gemsen. Murmelthiere. Steinbeck. Läm-

mergeyer. Bergwerke. Hüttenwerke. Ccnncrevcn. Kä-

semachen. Schwingen der Aelpler. Schneclauwinnen.
Arvennüsse u. ff w.

Bey der Fortsetzung dieser Sammlnng scheint es u»s

sehr zu wünschen, daß der Vf. auch dem Pflanzen«
reiche etwas mehr Aufmerksamkeit gönn? und seine

Zöglinge mit dessen unerschöpstichen Reichthümern und

Schönheiten etwas mehr bekannt zu machen suche....
Seinem eignen Verstände müssen wir es überlassen, zu

beurtheilen: ob es wohl gechan sey, bey jeder Gelegen«

heil milBltlcrkeit und mit Haß von der Revolution und

der neuen Ordnung der Dinge zu sprechen — und taS

Lob der alten Berncrregierung zu verkünden? Wenn er

diese Frage mit ja beantwortet, so bleibt uns bann

nur noch die Bitte übrig: er möchte, um sich nicht

selbst lächerlich z» machen, die Anläßt dazu etwas sorg-

fältiger wählen — und nicht gerade eben wie S. 152

geschieht » den fcyerlichen und ehrwürdigen Auszug der

Regierung an» Ostermontag, diesen dem ganze»

Lande wichtigen und werthen Tag " betrauren.

/
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